
Wahlbekanntmachung zur Bundestagswahl
1.  Am 22. September 2013 findet die Wahl zum 18. Deutschen Bun-

destag statt. Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr.

2.  Die Stadt Ingolstadt ist in 107 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt.

  In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der 
Zeit vom 18.08.2013 bis 01.09.2013 übersandt worden sind, sind der 
Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die Wahlbe-
rechtigten zu wählen haben.

3.  Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergeb-
nisses um 16.00 Uhr in folgenden Auszählungsräumen zusammen:

  Zi. 140 (Pausenhallentrakt) i. Chr.-Scheiner-Gymnasium, Hartmannplatz 1
  Zi. 141 (Pausenhallentrakt) i. Chr.-Scheiner-Gymnasium, Hartmannplatz 1
  Zi. 142 (Pausenhallentrakt) i. Chr.-Scheiner-Gymnasium, Hartmannplatz 1
  Zi. 143 (Pausenhallentrakt) i. Chr.-Scheiner-Gymnasium, Hartmannplatz 1
  Zi. 144 (Pausenhallentrakt) i. Chr.-Scheiner-Gymnasium, Hartmannplatz 1
  Zi. 145 (Pausenhallentrakt) i. Chr.-Scheiner-Gymnasium, Hartmannplatz 1
  Zi. 147 (Pausenhallentrakt) i. Chr.-Scheiner-Gymnasium, Hartmannplatz 1
  Zi. 240 (Pausenhallentrakt) i. Chr.-Scheiner-Gymnasium, Hartmannplatz 1
  Zi. 243 (Pausenhallentrakt) i. Chr.-Scheiner-Gymnasium, Hartmannplatz 1
  Zi. 244 (Pausenhallentrakt) i. Chr.-Scheiner-Gymnasium, Hartmannplatz 1
  Zi. 245 (Pausenhallentrakt) i. Chr.-Scheiner-Gymnasium, Hartmannplatz 1
  Zi. 246 (Pausenhallentrakt) i. Chr.-Scheiner-Gymnasium, Hartmannplatz 1
  Zi. 161 (Trakt an d. Preysingstr.) i. Chr.-Scheiner-Gymnasium, Hartmannplatz 1
  Zi. 162 (Trakt an d. Preysingstr.) i. Chr.-Scheiner-Gymnasium, Hartmannplatz 1
  Zi. 164 (Trakt an d. Preysingstr.) i. Chr.-Scheiner-Gymnasium, Hartmannplatz 1
  Zi. 165 (Trakt an d. Preysingstr.) i. Chr.-Scheiner-Gymnasium, Hartmannplatz 1
  Zi. 166 (Trakt an d. Preysingstr.) i. Chr.-Scheiner-Gymnasium, Hartmannplatz 1
  Zi. 260 (Trakt an d. Preysingstr.) i. Chr.-Scheiner-Gymnasium, Hartmannplatz 1
  Zi. 261 (Trakt an d. Preysingstr.) i. Chr.-Scheiner-Gymnasium, Hartmannplatz 1
  Zi. 262 (Trakt an d. Preysingstr.) i. Chr.-Scheiner-Gymnasium, Hartmannplatz 1
  Zi. 264 (Trakt an d. Preysingstr.) i. Chr.-Scheiner-Gymnasium, Hartmannplatz 1
  Zi. 265 (Trakt an d. Preysingstr.) i. Chr.-Scheiner-Gymnasium, Hartmannplatz 1
  Zi. 266 (Trakt an d. Preysingstr.) i. Chr.-Scheiner-Gymnasium, Hartmannplatz 1
  Zi. 9 (Trakt A) in der Schule Auf der Schanz, Auf der Schanz 28
  Zi. 10 (Trakt A) in der Schule Auf der Schanz, Auf der Schanz 28
  Zi. 11 (Trakt A) in der Schule Auf der Schanz, Auf der Schanz 28
  Zi. 12 (Trakt A) in der Schule Auf der Schanz, Auf der Schanz 28
  Zi. 19 (Trakt B) in der Schule Auf der Schanz, Auf der Schanz 28
  Zi. 20 (Trakt B) in der Schule Auf der Schanz, Auf der Schanz 28
  Zi. 21 (Trakt B) in der Schule Auf der Schanz, Auf der Schanz 28
  Zi. 22 (Trakt C) in der Schule Auf der Schanz, Auf der Schanz 28
  Zi. 23 (Trakt C) in der Schule Auf der Schanz, Auf der Schanz 28
  Zi. 24 (Trakt C) in der Schule Auf der Schanz, Auf der Schanz 28
  Zi. 25 (Trakt D) in der Schule Auf der Schanz, Auf der Schanz 28
  Zi. 26 (Trakt D) in der Schule Auf der Schanz, Auf der Schanz 28
  Zi. 27 (Trakt D) in der Schule Auf der Schanz, Auf der Schanz 28
  Zi. 1 (Lutherbau) in der Schule Auf der Schanz, Auf der Schanz 28
  Zi. 2 (Lutherbau) in der Schule Auf der Schanz, Auf der Schanz 28
  Zi. 3 (Lutherbau) in der Schule Auf der Schanz, Auf der Schanz 28
  Zi. 4 (Lutherbau) in der Schule Auf der Schanz, Auf der Schanz 28
  Zi. 5 (Lutherbau) in der Schule Auf der Schanz, Auf der Schanz 28
  Zi. 6 (Lutherbau) in der Schule Auf der Schanz, Auf der Schanz 28
  Zi. 7 (Lutherbau) in der Schule Auf der Schanz, Auf der Schanz 28
  Zi. 8 (Lutherbau) in der Schule Auf der Schanz, Auf der Schanz 28
  Zi. 9 (Lutherbau) in der Schule Auf der Schanz, Auf der Schanz 28
  Zi. 1 (Münsterbau) in der Schule Auf der Schanz, Auf der Schanz 28
  Zi. 2 (Münsterbau) in der Schule Auf der Schanz, Auf der Schanz 28
  Zi. 3 (Münsterbau) in der Schule Auf der Schanz, Auf der Schanz 28
  Zi. 5 (Münsterbau) in der Schule Auf der Schanz, Auf der Schanz 28
  Zi. 6 (Münsterbau) in der Schule Auf der Schanz, Auf der Schanz 28
  Zi. 7 (Münsterbau) in der Schule Auf der Schanz, Auf der Schanz 28
  Zi. 8 (Münsterbau) in der Schule Auf der Schanz, Auf der Schanz 28
  Zi. 9 (Münsterbau) in der Schule Auf der Schanz, Auf der Schanz 28
  Mehrzweckraum (Münsterbau) i. d. Schule Auf der Schanz, Auf der Schanz 28
  Zimmer 105 im Alten Rathaus, Rathausplatz 2
  Zimmer 309 im Neuen Rathaus, Rathausplatz 4
  Sportamt I, Friedhofstr. 4 ½
  Sportamt II, Friedhofstr. 4 ½
  Zimmer 8 in der Kämmerei, Rathausplatz 7
  Zimmer 221 im Technischen Rathaus, Spitalstr. 3
  Zimmer 314 im Technischen Rathaus, Spitalstr. 3
  Kantine, Erdgeschoss, Soziales Rathaus, Adolf-Kolping-Str. 10
  Kursraum U1 in der Volkshochschule, Hallstr. 5
  Kursraum 1 in der Volkshochschule, Hallstr. 5
  Kursraum 5 in der Volkshochschule, Hallstr. 5
  Kursraum 6 in der Volkshochschule, Hallstr. 5

4.  Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahlraum des Wahl-
bezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie eingetragen ist. Die 
Wähler und Wählerinnen haben ihre Wahlbenachrichtigung und 
einen amtlichen Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzu-
bringen. Die Wahlbenachrichtigung ist auf Verlangen bei der Wahl 
abzugeben.

  Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler und jede 
Wählerin erhält bei Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel aus-
gehändigt.

  Jeder Wähler und jede Wählerin hat eine Erststimme und eine 
Zweitstimme.

  Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer

  a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der 
Bewerber und Bewerberinnen der zugelassenen Kreiswahlvor-
schläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwendet, auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außer-
dem des Kennworts und rechts von dem Namen jedes Bewerbers und 
jeder Bewerberin einen Kreis für die Kennzeichnung.

  b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeich-
nung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, 
auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber oder Be-
werberinnen der zugelassenen Landeslisten und links von der Partei-
bezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung.

  Die wählende Person gibt 

  ihre Erststimme in der Weise ab, 

  dass sie auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) 
durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise ein-
deutig kenntlich macht, welchem Bewerber oder welcher Bewerberin 
sie gelten soll, 

 und ihre Zweitstimme in der Weise ab, 

  dass sie auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch 
ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.

  Der Stimmzettel muss von der wählenden Person in einer Wahlka-
bine des Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum ge-
kennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass ihre Stimmab-
gabe nicht erkennbar ist.

5.  Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung er-
folgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahl-
bezirk sind öffentlich. Jede Person hat Zutritt, soweit das ohne Be-
einträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.

6.  Wähler und Wählerinnen, die einen Wahlschein haben, können an 
der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist, 

  a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahl-
kreises 

 oder
  b) durch Briefwahl 
 teilnehmen.
  Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde (Ver-

waltungsgemeinschaft) einen amtlichen Stimmzettel, einen amtli-
chen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefum-
schlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im 
verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen 
Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angege-
benen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 
Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle 
abgegeben werden.

7.  Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und 
nur persönlich ausüben (§ 14 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes). Wer 
unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl her-
beiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 
107 a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

8.  In den Wahlbezirken 0214 (Schule Ungernederstr.) und 0311 (Schule 
Pestalozzistr und 1222 (Schulzentrum Südwest) werden für wahl-
statistische Auszählungen Stimmzettel verwendet, auf denen Ge-
schlecht und Geburtsjahr in 6 Gruppen vermerkt sind. Das Verfah-
ren ist in dem Gesetz über die allgemeine und die repräsentative 
Wahlstatistik bei der Wahl zum Deutschen Bundestag und bei der 
Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der Bun-
desrepublik Deutschland (Wahlstatistikgesetz –WStatG) geregelt 
und zugelassen.

  Bei Verwendung dieser Stimmzettel ist eine Verletzung des Wahlge-
heimnisses ausgeschlossen.

Bekanntmachung über das Widerspruchs- 
recht von Wahlberechtigten  

hinsichtlich der Weitergabe ihrer Daten
Im Zusammenhang mit der am 25.05.2014 stattfindenden Europa-
wahl wird darauf hingewiesen, dass die Meldebehörde nach den 
Vorschriften des Gesetzes über das Meldewesen (Meldegesetz – Mel-
deG) Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvor-
schlägen im Zusammenhang mit allgemeinen Wahlen und Abstim-
mungen auf staatlicher oder kommunaler Ebene in den sechs der 
Stimmabgabe vorangehenden Monaten Auskunft aus dem Meldere-
gister über Vor- und Familiennamen, Doktorgrade und Anschriften 
von Gruppen von Wahlberechtigten erteilen darf, für deren Zusam-
mensetzung das Lebensalter der Betroffenen bestimmend ist (Art. 
32 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. Art. 31 Abs. 1 Satz 1 MeldeG). Die Geburtstage 
der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mitgeteilt werden (Art. 32 
Abs. 1 Satz 2 MeldeG).
Die Betroffenen haben das Recht, der Weitergabe dieser Daten durch 
die Einrichtung einer Übermittlungssperre zu widersprechen (Art. 
32 Abs. 1 Satz 3 MeldeG). Wer bereits früher einer entsprechenden 
Übermittlung widersprochen hat, braucht nicht erneut zu wider-
sprechen; die Übermittlungssperre bleibt bis zu einem schriftlichen 
Widerruf gespeichert. Wahlberechtigte, die ab sofort von diesem 
Recht Gebrauch machen möchten, können dies beim Bürgeramt 
der Stadt Ingolstadt, 85047 Ingolstadt schriftlich beantragen.

Öffentliche Sitzung des  
Bezirksausschusses IV - Südost

Am Dienstag, 10.09.2013 findet um 19:00 Uhr eine öffentliche Sit-
zung des Bezirksausschusses IV – Südost statt. Der Veranstaltungsort 
ist der Stadtteiltreff Augustinviertel, Feselenstraße 18.

Tagesordnung:
1. Technikstützpunkt der ComIn Schröplerstr. - Außengestaltung
2. Bürgerhaushalt 2013 – Umsetzung
3. Bürgerhaushalt 2014 – Bestätigung der Ansätze
4. Mitteilungen der Stadt Ingolstadt
5. Verschiedenes
Bezirksausschussvorsitzende: 
Frau Christine Einödshofer, Spielfeldstr. 6, 85053 Ingolstadt

Öffentliche Sitzung des  
Bezirksausschusses V - Südwest

Am Dienstag, 10.09.2013 findet um 19:30 Uhr eine öffentliche Sit-
zung des Bezirksausschusses V- Südwest statt. Der Veranstaltungsort 
ist die Mensa Schulzentrum Südwest. 

Tagesordnung
1. Genehmigung der Niederschrift vom 09.07.2013
2. Antwortschreiben der Stadt
3. Aktuelles zum Schulzentrum Südwest
4. Bürgerhaushalt
5.  Ergänzung von Geh- und Radwegverbindungen für einen Don-

aurundweg entlang der Donauufer zwischen Staustufe und Gla-
cisbrücke

6. Antrag für eine Kurzparkzone in der Sudetenstr.
7. Verschiedenes 
Bezirksausschussvorsitzende: 
Frau Walburga Majehrke, Lechermannstr. 60, 85051 Ingolstadt.

Bebauungs- und Grünordnungsplan 
Nr. 106 Ä XIX „Peisserstraße“

Der Stadtrat hat am 25.07.2013 den Entwurf des Bebauungs- und Grü-
nordnungsplanes Nr.106 Ä XIX „Peisserstraße“ mit Begründung ge-
nehmigt.
Der Geltungsbereich des Bebauungs- und Grünordnungsplanes um-
fasst ganz oder teilweise (*) die Grundstücke Fl. Nr. 5002/6*, 5082/1*, 
5082/4, 5082/5, 5082/6, 5082/7*, 5082/13* und 5082/16* der Gemar-
kung Ingolstadt.
Inhalt:
Die zur Überplanung vorgesehenen Grundstücke im nordwestlichen 
Bereich des Bebauungsplanes Nr. 106 umfassen eine Fläche von ca. 
1,56 ha. Hier weist der Bebauungsplan ein allgemeines Wohngebiet 
(WA) aus, die GFZ ist mit 0,75 festgesetzt, die festgelegte Geschossig-
keit beträgt maximal E + 8 Geschosse.
Angesichts des dringenden Bedarfs auf dem Wohnungsmarkt in In-
golstadt, insbesondere im Bereich von günstigen Mietwohnungen, 
hat der Vorhabenträger, welcher in Ingolstadt die Versorgung mit 
günstigem Wohnraum übernimmt und seit 2012 Eigentümer der zu 
überplanenden Fläche ist, einen Wettbewerb mit dem Ziel ausgelobt, 
ca. 180 Wohnungen zu errichten, die nach EOF (einkommensorien-
tierte Förderung) gefördert werden können. Die Wohnanlage soll ne-
ben den bestehenden Wohnvierteln einen eigenständigen Charakter 
entwickeln und stadträumlich so gestaltet sein, dass ein soziales Mit-
einander ermöglicht wird.
Die im Plan dargestellte Bebauung weicht von der bisherigen Struktur 
bzw. von den Festsetzungen des rechtsverbindlichen Bebauungspla-
nes in folgenden Punkten ab:

das Maß der baulichen Nutzung erhöht sich von GFZ 0,75 auf 1,2 ;  −
dies stellt die nach der BauNVO maximale Obergrenze dar
die Bauräume müssen neu definiert werden −

Verfahren:
Es handelt sich hierbei um ein beschleunigtes Verfahren für Bebau-
ungspläne der Innenentwicklung nach § 13 a BauGB, da die Voraus-
setzung des § 13 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB (Grundfläche unter 20.000 
qm) erfüllt wird.
Gemäß § 13 a Abs. 3  Satz 1 Nr. 1 BauGB entfällt dabei die Durchfüh-
rung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB.
Von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 
BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB wurde gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i. 
V. m. § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BauGB abgesehen.
Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Stadt Ingolstadt weist 
den zur Überplanung anstehenden Bereich bereits als Wohnbaufläche 
aus. Eine Flächennutzungsplanänderung ist daher nicht notwendig.
Der Entwurf des Bebauungs- und Grünordnungsplanes liegt mit Be-
gründung gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 13 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 2 BauGB i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB vom 12.09.2013 – 14.10.2013 
an der Anschlagtafel des Stadtplanungsamtes im 1. Stock des Techni-
schen Rathauses, Spitalstr. 3, zur Einsichtnahme und Erörterung für 
die Allgemeinheit öffentlich aus und kann während der allgemeinen 
Dienststunden eingesehen werden.
Die Unterlagen können auch auf der Internetseite www.ingolstadt.de 
/Leben in Ingolstadt/Planen & Bauen/Aktuelles eingesehen werden.
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen schriftlich 
oder zur Niederschrift abgegeben werden. Nicht fristgerecht abgege-
bene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über die Bau-
leitpläne unberücksichtigt bleiben. Ein Antrag nach § 47 der Verwal-
tungsgerichtsordnung ist unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen 
geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Aus-
legung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten gel-
tend gemacht werden können. 
Für Auskünfte und Erläuterungen stehen Mitarbeiter des Stadtpla-
nungsamtes gerne zur Verfügung.

Lageplan zum Bebauungs- und Grünordnungsplan Nr. 106 Ä XIX 
„Peisserstraße“
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 
168 E „Hochhaus am Nordbahnhof“

Der Stadtrat hat am 25.07.2013 den Entwurf des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes Nr. 168 E „Hochhaus am Nordbahnhof“ mit 
Begründung beschlossen.
Der Geltungsbereich umfasst die Grundstücke Flur Nr. 3409, 
3409/03 und 3397 (Teilfläche) der Gemarkung Ingolstadt.
Verfahren:
Es handelt sich hierbei um ein beschleunigtes Verfahren nach § 13 
a BauGB. Gemäß § 13 a Abs. 3  Satz 1 Nr. 1 BauGB entfällt dabei die 
Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB.
Aufgrund der städtebaulichen Bedeutung des Planungsvorhabens 
und im Interesse einer umfassenden Öffentlichkeitsbeteiligung  
wurde dabei von der Möglichkeit der Verfahrensbeschleunigung im 
Sinne des § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB kein Gebrauch gemacht. Dem-
zufolge wurde regulär eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange durch-
geführt (§§ 3 und 4 Abs.1 BauGB).
Der Entwurf des Bebauungsplanes liegt mit Begründung gemäß § 13 
a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 
3 Abs. 2 BauGB vom 12.09.2013 – 14.10.2013 an der Anschlagtafel 
des Stadtplanungsamtes im 1. Stock des Technischen Rathauses, Spi-
talstr. 3, zur Einsichtnahme und Erörterung für die Allgemeinheit 
öffentlich aus und kann während der allgemeinen Dienststunden 
eingesehen werden.
Die Unterlagen können auch auf der Internetseite www.ingolstadt.de 
/Leben in Ingolstadt/Planen & Bauen/Aktuelles eingesehen werden.
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen schriftlich 
oder zur Niederschrift abgegeben werden. Nicht fristgerecht abge-
gebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über die 
Bauleitpläne unberücksichtigt bleiben. Ein Antrag nach § 47 der 
Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, soweit mit ihm Ein-
wendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rah-
men der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, 
aber hätten geltend gemacht werden können. 
Es liegen folgende Arten umweltbezogener Informationen vor:

Wasserversorgung −
Grundwasser- und Bodenschutz −
Altlasten −
Abwasserbeseitigung −
Entwässerung −
Stadtreinigung und Abfallwirtschaft −
Immissionen −
Naturschutz  −
Baumschutz −
Lärmschutz −
Klimaschutz und Klimaanpassung −

Daneben können auch alle weiteren bisher im Bauleitplanverfah-
ren vorliegenden Stellungnahmen der Behörden und Träger öffent-
licher Belange in der obengenannten Auslegungsfrist im Stadtpla-
nungsamt auf Zimmer 110 während der allgemeinen Dienststunden 
eingesehen werden.
Für Auskünfte und Erläuterungen stehen Mitarbeiter des Stadtpla-
nungsamtes gerne zur Verfügung.

Lageplan zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 168 E „Hoch-
haus am Nordbahnhof“

Immissionsschutzrecht
Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3c Satz 1 und 3 des 

Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens nach § 10 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) zur 

Errichtung und zum Betrieb einer Freiversuchsfläche für 
das Forschungs- und Testzentrum CARISSMA im Gewerbe-
gebiet Nordost auf einer Teilfläche der Flurstücks-Nummer 

374/21 an der Marie-Curie-Straße in 85055 Ingolstadt
Mit Schreiben vom 31.07.2013 hat das Staatliche Bauamt Ingolstadt, 
Elbrachtstr. 2, 85049 Ingolstadt die immissionsschutzrechtliche Ge-
nehmigung für die Errichtung und den Betrieb einer Freiversuchs-
fläche für das Forschungs- und Testzentrum CARISSMA im Gewer-
begebiet Nordost auf einer Teilfläche der Flurstücks-Nummer 374/21 
an der Marie-Curie-Straße in 85055 Ingolstadt beantragt.
Die beantragte Genehmigung umfasst neben einem Gebäude mit 
Werkstatt-, Lager-, Sozial- und Büroräumen auch eine Kreisfahrdy-
namikfläche mit einem Durchmesser von 60 m sowie eine Anlauf- 
und Teststrecke mit einer Länge von 120 m.
Nach § 3a Satz 1 UVPG, § 3c Satz 1 und 3 UVPG i.V.m. Nr. 10.7 der 
Anlage 1 zum UPVG ist für das Vorhaben im Rahmen einer allgemei-
nen Vorprüfung des Ein zelfalls unter Berücksichtigung der Kriterien 
der Anlage 2 zum UVPG festzustellen, ob das Vorhaben erhebliche 
nachteilige Umwelt auswirkungen haben kann und deshalb die Ver-
pflichtung zur Durchführung einer förmlichen Umweltverträglich-
keitsprüfung nach den Vorschriften des UVPG bedarf.
Die allgemeine Vorprüfung hat ergeben, dass das Vorhaben keiner 
förmlichen Umwelt verträglichkeitsprüfung bedarf, da durch das 

Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Um weltauswirkungen zu 
besorgen sind. Die Übereinstimmung des Vorhabens mit dem mate-
riellen Umweltrecht wird unbeschadet dessen im Rahmen des Ge-
nehmigungsverfahrens - ohne die zusätzlichen, im Wesentlichen 
verfahrensrechtlichen Anforderungen des UVPG - überprüft.

Diese Feststellung wird hiermit gemäß § 3a Satz 2 Halbsatz 2 UVPG 
bekannt gegeben.

Nähere Informationen hierzu können bei der Stadt Ingolstadt, Um-
weltamt, Rathausplatz 9, 85049 Ingolstadt, Tel. Nr. 0841/305-2547 
eingeholt werden.

Satzung für die öffentliche Entwässerungs- 
einrichtung der Ingolstädter Kommunal- 
betriebe, Kommunalunternehmen (KU)  

der Stadt Ingolstadt in der Stadt Ingolstadt  
(Entwässerungssatzung – EWS)

Vom 26. August 2013

Auf Grund von Art. 23, 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 und Abs. 2  der Ge-
meindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl S. 796 BayRS 2020-1-
1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Juli 2012 (GVBl S. 366) 
und § 2 Abs. 3 Buchstabe a) der Satzung der Ingolstädter Kommunal-
betriebe, Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Ingolstadt vom  
25. August 2008 (AM Nr.38 vom 17.09.2008) und Art. 34 Abs. 2 Satz 
1 Bayerisches Wassergesetz (BayWG) vom 25. Februar 2010 (GVBl S. 
66, ber. S. 130, BayRS 753-1-UG), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
08. April 2013, GVBl S. 174) erlassen die Ingolstädter Kommunalbe-
triebe, Kommunalunternehmen (KU) der Stadt Ingolstadt (nachfol-
gend INKB) folgende Satzung:

§ 1 
öffentliche Einrichtung

(1)  Die INKB betreiben eine öffentliche Einrichtung zur Abwasser-
beseitigung (Entwässerungseinrichtung) für das Gebiet der Stadt 
Ingolstadt.

(2)  Art und Umfang der Entwässerungseinrichtung bestimmen die 
INKB.

(3)  Zur Entwässerungseinrichtung der INKB gehören auch die 
Grundstücksanschlüsse.

§ 2 
Grundstücksbegriff, Verpflichtete

(1)  1 Grundstück im Sinne dieser Satzung ist jedes räumlich zu-
sammenhängende und einem gemeinsamen Zweck dienende 
Grundeigentum desselben Eigentümers, das eine selbständige 
wirtschaftliche Einheit bildet, auch wenn es sich um mehrere 
Grundstücke oder Teile von Grundstücken im Sinne des Grund-
buchrechts handelt. 2 Soweit rechtlich verbindliche planerische 
Vorstellungen vorhanden sind, sind sie zu berücksichtigen.

2)  1 Die in dieser Satzung für Grundstückseigentümer erlassenen 
Vorschriften gelten auch für Teileigentümer, Erbbauberechtigte, 
Wohnungseigentümer, Wohnungserbbauberechtigte, Nießbrau-
cher und sonstige zur Nutzung eines Grundstücks dinglich Be-
rechtigte sowie Inhaber und Betreiber eines auf dem Grundstück 
befindlichen Betriebes 2 Von mehreren dinglich Berechtigten ist 
jeder berechtigt und verpflichtet; sie haften als Gesamtschuldner.

§ 3 
Begriffsbestimmungen

1 Im Sinne dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe fol-
gende Bedeutung:

1.  Grundwasser ist das unterirdische Wasser in der Sättigungszone, 
welches in unmittelbarer Berührung mit dem Boden oder dem 
Untergrund steht.

2.  2 Abwasser ist das durch häuslichen, gewerblichen, landwirt-
schaftlichen oder sonstigen Gebrauch in seinen Eigenschaften 
veränderte Wasser und das bei Trockenwetter damit zusammen 
abfließende Wasser (Schmutzwasser) sowie das von Nieder-
schlägen aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Flä-
chen gesammelt abfließende Wasser (Niederschlagswasser). 3 Als 
Schmutzwasser gelten auch die aus Anlagen zum Behandeln, La-
gern und Ablagern von Abfällen austretenden und gesammelten 
Flüssigkeiten.
4 Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht für das in land-
wirtschaftlichen Betrieben anfallende Abwasser (einschließlich 
Jauche und Gülle), das dazu bestimmt ist, auf landwirtschaftlich, 
forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Böden aufgebracht 
zu werden; nicht zum Aufbringen bestimmt ist insbesondere das 
häusliche Abwasser.

3.  5 Kanäle sind Mischwasserkanäle, Schmutzwasserkanäle oder 
Regenwasserkanäle einschließlich der Sonderbauwerke, wie z. 
B. Regenbecken, Pumpwerke, Regenüberläufe und sonstige Ein-
richtungen, die der Beseitigung von Schmutz- und/oder Nieder-
schlagswasser dienen.

4.  6 Schmutzwasserkanäle dienen ausschließlich der Aufnahme 
und Ableitung von Schmutzwasser.

5.  7 Mischwasserkanäle sind zur Aufnahme und Ableitung von Nie-
derschlags- und Schmutzwasser bestimmt.

6.  8 Regenwasserkanäle dienen ausschließlich der Aufnahme und 
Ableitung von Niederschlagswasser.

7.  9 Sammelkläranlage ist eine Anlage zur Reinigung des in den Ka-
nälen gesammelten Abwassers einschließlich der Ableitung zum 
Gewässer.

8.  10 Grundstücksanschlüsse (Anschlusskanäle) sind

 bei Freispiegelkanälen:  −
die Leitungen vom Kanal bis zum Kontrollschacht;

bei Druckentwässerung:  −
die Leitungen vom Kanal bis zum Abwassersammelschacht;

 bei Unterdruckentwässerung:   −
die Leitungen vom Kanal bis einschließlich des Hausanschluss-
schachts.

9.  11 Grundstücksentwässerungsanlagen sind

bei Freispiegelkanälen:   −
die Einrichtungen eines Grundstücks, die der Beseitigung des Ab-
wassers dienen, bis einschließlich des Kontrollschachts; hierzu 
zählt auch die im Bedarfsfall erforderliche Hebeanlage zur ord-
nungsgemäßen Entwässerung eines Grundstücks (§ 9 Abs. 4);

bei Druckentwässerung:   −
die Einrichtungen eines Grundstücks, die der Beseitigung des Ab-
wassers dienen, bis einschließlich des Abwassersammelschachts;

bei Unterdruckentwässerung:   −
die Einrichtungen eines Grundstücks, die der Beseitigung des Ab-
wassers dienen, bis zum Hausanschlussschacht.

10.  12 Kontrollschacht ist ein Übergabeschacht, der zur Kontrolle 
und Wartung der Anlage dient.

11.  13 Abwassersammelschacht (bei Druckentwässerung) ist ein 
Schachtbauwerk mit Pumpen- und Steuerungsanlage.

12.  14 Hausanschlussschacht (bei Unterdruckentwässerung) ist ein 
Schachtbauwerk mit einem als Vorlagebehälter dienenden Stau-
raum sowie einer Absaugventileinheit.

13.  15 Messschacht ist eine Einrichtung für die Messung des Abwas-
serabflusses oder die Entnahme von Abwasserproben.

14.  16 Abwasserbehandlungsanlage ist eine Einrichtung, die dazu 
dient, die Schädlichkeit des Abwassers vor Einleitung in den Ka-
nal zu vermindern oder zu beseitigen. 17 Hierzu zählen insbe-
sondere Kleinkläranlagen zur Reinigung häuslichen Abwassers 
sowie Anlagen zur (Vor-)Behandlung gewerblichen oder indus-
triellen Abwassers.

15.  18 Fachlich geeigneter Unternehmer ist ein Unternehmer, der 
geeignet ist, Arbeiten an Grundstücksentwässerungsanlagen 
fachkundig auszuführen. 19 Voraussetzungen für die fachliche 
Eignung sind insbesondere

die ausreichende berufliche Qualifikation und Fachkunde der  −
verantwortlichen technischen Leitung,

die Sachkunde des eingesetzten Personals und dessen nachweisli- −
che Qualifikation für die jeweiligen Arbeiten an Grundstücksent-
wässerungsanlagen,

die Verfügbarkeit der benötigten Werkzeuge, Maschinen und Geräte, −

die Verfügbarkeit und Kenntnis der entsprechenden Normen und  −
Vorschriften,

eine interne Qualitätssicherung (Weiterbildung, Kontrollen und  −
Dokumentation).

§ 4 
Anschluss- und Benutzungsrecht

(1)  1 Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, dass sein Grund-
stück nach Maßgabe dieser Satzung an die Entwässerungsein-
richtung angeschlossen wird. 2 Er ist berechtigt, nach Maßgabe 
der §§ 14 bis 17 das anfallende Abwasser in die Entwässerungs-
einrichtung einzuleiten.

(2)  1 Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf sol-
che Grundstücke, die durch einen Kanal erschlossen sind. 2 Der 
Grundstückseigentümer kann unbeschadet weiter gehender 
bundes- und landesgesetzlicher Vorschriften nicht verlangen, 
dass neue Kanäle hergestellt oder bestehende Kanäle geändert 
werden. 3 Welche Grundstücke durch einen Kanal erschlossen 
werden, bestimmen die INKB.

(3)  Ein Anschluss- und Benutzungsrecht besteht nicht,

1. wenn das Abwasser wegen seiner Art oder Menge nicht ohne 
weiteres von der Entwässerungseinrichtung übernommen wer-
den kann und besser von demjenigen behandelt wird, bei dem 
es anfällt oder

2. solange eine Übernahme des Abwassers technisch oder wegen 
des unverhältnismäßig hohen Aufwands nicht möglich ist.

(4)  1 Der Anschluss von Grundstücken an die Entwässerungseinrich-
tung darf nur nach vorheriger Genehmigung der INKB erfolgen. 
2 Die Vorlage- und Anzeigepflichten nach §§ 10 und 11 sind zu 
beachten. 3 Die INKB können den Anschluss und die Benutzung 
versagen, 

1. wenn die gesonderte Behandlung des Abwassers wegen der Sied-
lungsstruktur das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt

oder

2. wenn der Bau der Entwässerungsanlage oder die Entsorgung 
über die Entwässerungsanlage wegen der Lage des Grundstücks 
oder aus sonstigen technischen, betrieblichen oder wirtschaft-
lichen Gründen den INKB erhebliche Schwierigkeiten bereitet 
oder besondere Maßnahmen erfordert, es sei denn, der Grund-
stückseigentümer übernimmt die Mehrkosten, die mit dem Bau 
und Betrieb der Entwässerungsanlage zusammenhängen und 
leistet auf Verlangen Sicherheit.

(5)  1 Unbeschadet des Abs. 4 besteht ein Benutzungsrecht nicht, so-
weit eine Versickerung oder anderweitige Beseitigung von Nie-
derschlagswasser ordnungsgemäß möglich ist. 2Die INKB kön-
nen hiervon Ausnahmen zulassen oder bestimmen, wenn die 
Einleitung von Niederschlagswasser aus betriebstechnischen 
Gründen erforderlich ist. 3 Diese Regelung gilt für Grundstücke, 
die ab dem 15.03.2011 erstmals erschlossen oder erstmals bebaut 
werden.

§ 5 
Anschluss- und Benutzungszwang

(1)  1 Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, bebaute 
Grundstücke an die Entwässerungseinrichtung anzuschließen 
(Anschlusszwang). 2 Ein Anschlusszwang besteht nicht, wenn 
der Anschluss rechtlich oder tatsächlich unmöglich ist.

(2)  Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, auch un-
bebaute Grundstücke an die Entwässerungseinrichtung anzu-
schließen, wenn Abwasser anfällt oder wenn die oberirdische 
Ableitung des Niederschlagswassers ungenügend ist oder Miss-
stände zur Folge hat.

(3)  Ein Grundstück gilt als bebaut, wenn auf ihm bauliche Anlagen, 
bei deren Benutzung Abwasser anfallen kann, dauernd oder vor-
übergehend vorhanden sind.

(4)  1 Bei baulichen Maßnahmen, die eine Veränderung der Abwas-
sereinleitung nach Menge oder Beschaffenheit zur Folge haben, 
muss der Anschluss vor dem Beginn der Benutzung des Baues 
hergestellt sein. 2 In allen anderen Fällen ist der Anschluss nach 
schriftlicher Aufforderung durch die INKB innerhalb der von ihr 
gesetzten Frist herzustellen.

(5)  1 Auf Grundstücken, die an die Entwässerungseinrichtung an-
geschlossen sind, ist im Umfang des Benutzungsrechts alles Ab-
wasser nach Maßgabe der §§ 14 bis 17 in die Entwässerungsein-
richtung einzuleiten (Benutzungszwang). 2 Verpflichtet sind der 
Grundstückseigentümer und alle Benutzer der Grundstücke. 3 Sie 
haben auf Verlangen der INKB die dafür erforderliche Überwa-
chung zu dulden.

§ 6 
Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang

(1)  1 Von der Verpflichtung zum Anschluss oder zur Benutzung wird 
auf Antrag ganz oder zum Teil befreit, wenn der Anschluss oder 
die Benutzung aus besonderen Gründen, auch unter Berücksich-
tigung der Erfordernisse des Gemeinwohls, nicht zumutbar ist. 
2 Der Antrag auf Befreiung ist unter Angabe der Gründe schrift-
lich bei den INKB einzureichen.
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(2)  Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen und 
Widerrufsvorbehalt erteilt werden.

§ 7 
Sondervereinbarungen

(1)  Ist der Grundstückseigentümer nicht zum Anschluss oder zur 
Benutzung berechtigt oder verpflichtet, können die INKB durch 
Vereinbarung ein besonderes Benutzungsverhältnis begründen.

(2)  1 Für dieses Benutzungsverhältnis gelten die Bestimmungen die-
ser Satzung und der Beitrags- und Gebührensatzung entspre-
chend. 2 Ausnahmsweise kann in der Sondervereinbarung Ab-
weichendes bestimmt werden, soweit dies sachgerecht ist.

§ 8 
Grundstücksanschluss

(1)  1 Der Grundstücksanschluss wird von den INKB hergestellt, ver-
bessert, erneuert, geändert und unterhalten sowie stillgelegt 
und beseitigt. 2 § 9 Abs. 2 und 6 sowie §§ 10 bis 12 gelten entspre-
chend.

(2)  1 Die INKB können auf Antrag zulassen oder, wenn besondere 
technische oder rechtliche Verhältnisse oder Anforderungen 
aufgrund der Art oder Menge des Abwassers vorliegen, von Amts 
wegen anordnen, dass der Grundstückseigentümer den Grund-
stücksanschluss auf seine Kosten ganz oder teilweise selbst her-
stellt, verbessert, erneuert, ändert und unterhält sowie stilllegt 
und beseitigt. 2 Besondere Verhältnisse liegen insbesondere bei 
überlangen Grundstücksanschlüssen vor. 
3 § 9 Absätze 2 und 6 sowie §§ 10 bis 12 gelten entsprechend.

(3)  1 Die INKB bestimmen Zahl, Art, Nennweite und Führung der 
Grundstücksanschlüsse sowie die Lage der Kontrollschächte. 
2 Sie bestimmen auch, wo und an welchen Kanal anzuschließen 
ist. 3 Begründete Wünsche der Grundstückseigentümer werden 
dabei nach Möglichkeit berücksichtigt.  4 Die INKB können in 
entsprechender Anwendung des Abs. 2 Sätze 1 und 2 bestimmen, 
dass Grundstücksanschlüsse oder Teile hiervon nicht zur Ent-
wässerungseinrichtung oder zur Grundstücksentwässerungsan-
lage gehören, oder dass die Zahl, Art, Nennweite und Führung 
sowie die Lage der Kontrollschächte bei bestehenden Grund-
stücksanschlüssen im Nachhinein geändert wird.

(4)  1 Jeder Grundstückseigentümer, dessen Grundstück an die Ent-
wässerungseinrichtung angeschlossen oder anzuschließen ist, 
muss die Verlegung von Grundstücksanschlüssen, den Einbau 
von Schächten, Schiebern, Messeinrichtungen und dergleichen 
und von Sonderbauwerken zulassen, ferner das Anbringen von 
Hinweisschildern dulden, soweit diese Maßnahmen für die ord-
nungsgemäße Beseitigung des auf seinem Grundstück anfallen-
den Abwassers erforderlich sind.

(5)  Die auf den Grundstücken errichteten Entwässerungseinrich-
tungen nach Abs. 4 müssen jederzeit zugänglich und vor Beschä-
digungen geschützt sein; eine Überbauung ist nur mit gesonder-
ter Erlaubnis der INKB zulässig.

§ 9 
Grundstücksentwässerungsanlage

(1)  1 Jedes Grundstück, das an die Entwässerungseinrichtung ange-
schlossen wird, ist vorher vom Grundstückseigentümer mit ei-
ner Grundstücksentwässerungsanlage zu versehen. 2 Wird das 
Schmutzwasser über die Entwässerungseinrichtung abgeleitet, 
aber keiner Sammelkläranlage zugeführt, ist die Grundstücks-
entwässerungsanlage mit einer Abwasserbehandlungsanlage, 
die auf dem Grundstück zu errichten ist, auszustatten.

(2)  1 Die Grundstücksentwässerungsanlage und die Abwasserbe-
handlungsanlage im Sinn des Abs. 1 Satz 2 sind nach den Vor-
schriften dieser Satzung sowie nach den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik herzustellen, zu betreiben, zu verbessern, zu 
erneuern, zu ändern, zu unterhalten, stillzulegen oder zu besei-
tigen. 2 Die Grundstücksentwässerungsanlage muss dicht sein. 
3 Für die Reinigungsleistung der Abwasserbehandlungsanlage im 
Sinn des Abs. 1 Satz 2 ist darüber hinaus der Stand der Technik 
maßgeblich.

(3)  1 Am Ende der Grundstücksentwässerungsanlage ist ein Kont-
rollschacht zu errichten. 2 Die INKB können vom Grundstücksei-
gentümer verlangen, dass anstelle oder zusätzlich zum Kontroll-
schacht ein Messschacht zu erstellen ist. 3 Bei Druckentwässerung 
oder Unterdruckentwässerung gelten Sätze 1 und 2 nicht, wenn 
die Kontrolle und Wartung der Grundstücksentwässerungsan-
lage über den Abwassersammelschacht oder den Hausanschluss-
schacht durchgeführt werden kann.

(4)  Besteht zum Kanal kein ausreichendes Gefälle, können die INKB 
vom Grundstückseigentümer den Einbau und den Betrieb einer 
Hebeanlage zur Entwässerung des Grundstücks verlangen, wenn 
ohne diese Anlage eine ordnungsgemäße Beseitigung des Ab-
wassers bei einer den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
entsprechenden Planung und Ausführung des Kanalsystems für 
die INKB nicht möglich oder nicht wirtschaftlich ist.

(5)  Gegen den Rückstau des Abwassers aus der Entwässerungsein-
richtung hat sich jeder Anschlussnehmer selbst zu schützen.

(6)  1 Die Grundstücksentwässerungsanlage sowie Arbeiten daran 
dürfen nur durch fachlich geeignete Unternehmer ausgeführt 
werden. 2 Die INKB können den Nachweis der fachlichen Eig-
nung verlangen.

§ 10 
Zulassung Genehmigung der  

Grundstücksentwässerungsanlage

(1) 1Nach dieser Satzung bedürfen einer Genehmigung: 

1. die Herstellung und Änderung des Grundstücksanschlusses 
und der Grundstücksentwässerungsanlage außerhalb von Ge-
bäuden, 

2. die Herstellung und Änderung der Grundstücksentwässe-
rungsanlage in Gebäuden unterhalb der Rückstauebene (Höhe 
der Straßenoberkante an der Anschlussstelle), mindestens je-
doch aller Entwässerungseinrichtungen unterhalb des Erdge-
schossfußbodens, 

3. die Herstellung und Änderung sämtlicher Entwässerungsein-
richtungen, die gewerbliches oder industrielles (nichthäusli-
ches) Abwasser aufnehmen, behandeln und ableiten. 

 2  Bevor die Grundstücksentwässerungsanlage hergestellt oder 
geändert wird, sind den INKB folgende Unterlagen vom Grund-
stückseigentümer und Planfertiger unterschrieben in einfacher 
Ausfertigung einzureichen:

1. Lageplan des zu entwässernden Grundstücks im Maßstab 
1:1.000,

2. Grundriss- und Flächenpläne im Maßstab 1:100, aus denen 
der Verlauf der Leitungen, der Anlagen zur Versickerung oder Be-
seitigung des Niederschlagswassers und im Fall des § 9 Abs. 1 Satz 
2 die Abwasserbehandlungsanlage ersichtlich sind,

3. Längsschnitte aller Leitungen mit Darstellung der Entwässe-
rungsgegenstände im Maßstab 1:100, bezogen auf Normal-Null 
(NN), aus denen insbesondere die Gelände- und Kanalsohlenhö-
hen, die maßgeblichen Kellersohlenhöhen, Querschnitte und 
Gefälle und Material der Kanäle, Schächte, höchste Grundwas-
seroberfläche zu ersehen sind,

4. Nachweis eines gesicherten Leitungsführungsrechtes, wenn 
eine Abwasserableitung über fremde Grundstücke erfolgt;

5. wenn Gewerbe- oder Industrieabwasser oder Abwasser, das in 
seiner Beschaffenheit erheblich vom Hausabwasser abweicht, 
zugeführt wird, ferner Angaben über

–  Zahl der Beschäftigten und der ständigen Bewohner auf dem 
Grundstück, wenn deren Abwasser miterfasst werden soll,

–  Menge und Beschaffenheit des Verarbeitungsmaterials, der Er-
zeugnisse,

–   die Abwasser erzeugenden Betriebsvorgänge,

–  Höchstzufluss und Beschaffenheit des zum Einleiten bestimm-
ten Abwassers,

–  die Zeiten, in denen eingeleitet wird, die Vorbehandlung des 
Abwassers (Kühlung, Reinigung, Neutralisation, Dekontami-
nierung) mit Bemessungsnachweisen.

3 Soweit nötig, sind die Angaben zu ergänzen durch den wasser-
wirtschaftlichen Betriebsplan (Zufluss, Verbrauch, Kreislauf, Ab-
fluss) und durch Pläne der zur Vorbehandlung beabsichtigten 
Einrichtungen.
4 Die INKB können erforderlichenfalls weitere Unterlagen anfor-
dern.

(2)  1 Die INKB prüfen, ob die geplante Grundstücksentwässerungs-
anlage den Bestimmungen dieser Satzung entspricht. 2 Ist das 
der Fall, so erteilen die INKB schriftlich ihre Genehmigung und 
geben eine Fertigung der eingereichten Unterlagen mit Geneh-
migungsvermerk zurück. 3 Die Genehmigung kann unter Be-
dingungen und Auflagen erteilt werden. 4 Entspricht die Grund-
stücksentwässerungsanlage nicht den Bestimmungen dieser 
Satzung, setzen die INKB dem Grundstückseigentümer unter 
Angabe der Mängel eine angemessene Frist zur Berichtigung und 
erneuten Einreichung der geänderten Unterlagen bei den INKB; 
Satz 3 gilt entsprechend.

(3)  1 Mit der Herstellung oder Änderung der Grundstücksentwäs-
serungsanlage darf erst begonnen werden, wenn die Genehmi-
gung nach Abs. 2 erteilt worden ist.
2 Eine Genehmigungspflicht nach sonstigen, insbesondere nach 
straßen-, bau- und wasserrechtlichen Bestimmungen bleibt 
durch die Genehmigung unberührt.

(4)  Von den Bestimmungen der Absätze 1 bis 3 können die INKB 
Ausnahmen allgemein oder im Einzelfall zulassen.

§ 11 
Herstellung und Prüfung der Grund-

stücksentwässerungsanlage

(1)  1 Der Grundstückseigentümer hat den INKB den Beginn des Her-
stellens, des Änderns, des Ausführens größerer Unterhaltungsar-
beiten oder des Beseitigens spätestens drei Tage vorher schriftlich 
anzuzeigen und gleichzeitig den Unternehmer zu benennen. 
2 Muss wegen Gefahr im Verzug mit den Arbeiten sofort begon-
nen werden, ist der Beginn innerhalb von 24 Stunden schriftlich 
anzuzeigen

(2)  1 Die INKB sind berechtigt, die Arbeiten zu überprüfen. 2 Während 
der Dauer der Ausführung von Entwässerungsarbeiten muss der 
genehmigte Entwässerungsplan stets auf der Baustelle bereitlie-
gen. 3 Der Grundstückseigentümer hat zu allen Überprüfungen 
Arbeitskräfte, Geräte und Werkstoffe bereitzustellen.

(3)  1 Der Grundstückseigentümer hat die Grundstücksentwässe-
rungsanlage vor Verdeckung der Leitungen auf satzungsgemäße 
Errichtung und vor ihrer Inbetriebnahme auf Mängelfreiheit 
durch einen nicht an der Bauausführung beteiligten fachlich 
geeigneten Unternehmer prüfen und das Ergebnis durch die-
sen bestätigen zu lassen (Dichtheitsprüfung nach Verfüllung des 
Rohrgrabens). 2 Der Bestätigung über die Dichtheit und Funkti-
onsfähigkeit ist ein Bestandsplan bzw. eine Bestandsskizze der 
eingebauten Grundstücksentwässerungsanlage beizufügen. 
3 Werden die Leitungen vor Durchführung der Prüfung auf sat-
zungsgemäße Errichtung der Grundstücksentwässerungsanlage 
verdeckt, sind sie auf Anordnung der INKB freizulegen.

(4)  1 Der Grundstückseigentümer hat den INKB die Bestätigungen 
nach Abs. 3 vor Verdeckung der Leitungen und vor Inbetrieb-
nahme der Grundstücksentwässerungsanlage unaufgefordert 
vorzulegen. 2 Die INKB können die Verdeckung der Leitungen 
oder die Inbetriebnahme der Grundstücksentwässerungsanlage 
innerhalb eines Monats nach Vorlage der Bestätigungen oder un-
verzüglich nach Prüfung durch die INKB schriftlich untersagen. 
3 In diesem Fall setzen die INKB dem Grundstückseigentümer un-
ter Angabe der Gründe für die Untersagung eine angemessene 
Nachfrist für die Beseitigung der Mängel; Sätze 1 und 2 sowie 
Abs. 3 gelten entsprechend.

(5)  Die Genehmigung nach § 10 Abs. 2 und die Bestätigungen des 
fachlich geeigneten Unternehmers befreien den Grundstücksei-
gentümer, den ausführenden oder prüfenden Unternehmer so-
wie den Planfertiger nicht von der Verantwortung für die vor-
schriftsmäßige und fehlerfreie Planung und Ausführung der 
Anlage.

(6)  Liegt im Fall des § 9 Abs. 1 Satz 2 die Bestätigung eines priva-
ten Sachverständigen der Wasserwirtschaft über die ordnungs-
gemäße Errichtung der Abwasserbehandlungsanlage gemäß den 
Richtlinien für Zuwendungen für Kleinkläranlagen vor, ersetzt 
diese in ihrem Umfange die Prüfung und Bestätigung nach Abs. 
3 und Abs. 4.

§ 12 
Überwachung/Dichtheitsprüfung

(1)  1 Der Grundstückseigentümer hat die von ihm zu unterhaltenden 
Grundstücksanschlüsse, Messschächte und Grundstücksent-
wässerungsanlagen in Abständen von jeweils 20 Jahren ab Inbe-
triebnahme auf eigene Kosten durch einen fachlich geeigneten 
Unternehmer auf Mängelfreiheit prüfen und das Ergebnis durch 
diesen bestätigen zu lassen; für Anlagen in Wasserschutzgebie-
ten bleiben die Festlegungen in der jeweiligen Schutzgebietsver-
ordnung unberührt. 2 Der Grundstückseigentümer hat den INKB 
die Bestätigung innerhalb von vier Wochen nach Abschluss der 
Prüfung unaufgefordert vorzulegen. 3 Festgestellte Mängel hat 
der Grundstückseigentümer unverzüglich beseitigen zu lassen. 
4 Bei erheblichen Mängeln ist innerhalb von zwei Monaten nach 
Ausstellung der Bestätigung eine Nachprüfung durchzuführen; 
Satz 2 gilt entsprechend. 5 Die Frist für die Nachprüfung kann auf 
Antrag verlängert werden.

(2)  Für nach § 9 Abs. 1 Satz 2 erforderliche Abwasserbehandlungs-
anlagen gelten die einschlägigen wasserrechtlichen Bestimmun-
gen, insbesondere Art. 60 Abs. 1 und 2 BayWG für Kleinkläran-
lagen.

(3)  Der Grundstückseigentümer hat Störungen und Schäden an den 
Grundstücksanschlüssen, Messschächten, Grundstücksentwäs-
serungsanlagen, Überwachungseinrichtungen und Abwasserbe-
handlungsanlagen unverzüglich den INKB anzuzeigen.

(4)  1 Wird Gewerbe- oder Industrieabwasser oder Abwasser, das in 
seiner Beschaffenheit erheblich vom Hausabwasser abweicht, 
der Entwässerungseinrichtung zugeführt, können die INKB den 
Einbau und den Betrieb von Überwachungseinrichtungen ver-
langen. 2 Hierauf wird in der Regel verzichtet, soweit für die Ein-
leitung eine wasserrechtliche Genehmigung der Kreisverwal-
tungsbehörde vorliegt und die Ergebnisse der wasserrechtlich 
vorgeschriebenen Eigen- oder Selbstüberwachung den INKB vor-
gelegt werden.

(5)  1 Den Bediensteten und Beauftragten der INKB sind die für die 
Untersuchung der Anlagenteile und des Abwassers notwendigen 
Auskünfte zu erteilen. 2 Kontrollschächte von Grundstücksent-
wässerungsanlagen sind bei Überprüfungen auf Verlangen von 
den Grundstückseigentümern zu öffnen.

(6)  Werden bei Überwachung oder Untersuchung der Grundstücks-
entwässerungsanlage oder am Hausanschluss Mängel festgestellt, 
die den ordnungsgemäßen Betrieb der von dem Grundstücksei-
gentümer zu unterhaltenden Anlagenteile beeinträchtigt, ist der 
Grundstückseigentümer verpflichtet, die festgestellten Mängel 
zu beseitigen; der Nachweis der Mängelbeseitigung ist den INKB 
vorzulegen.

(7)  1 Die INKB kann den Grundstückseigentümer  in besonders be-
gründeten Ausnahmefällen, insbesondere bei Verdacht auf Män-
gel und Fremdwasserzuleitungen in die öffentliche Einrichtung, 
verpflichten, die von ihm zu unterhaltenden Grundstücksent-
wässerungsanlagen durch einen fachlich geeigneten Unter-
nehmer auf Bauzustand, insbesondere auf Dichtigkeit, Män-
gelfreiheit und Funktionsfähigkeit binnen angemessener Frist 
untersuchen zu lassen. 2 Die INKB können den Nachweis der 
fachlichen Eignung verlangen. 3 Über die durchgeführten Unter-
suchungen ist den INKB eine Bestätigung des damit beauftragten 
Unternehmers innerhalb von vier Wochen nach Abschluss der 
Prüfung unaufgefordert vorzulegen.

(8)  1 Sanierungsarbeiten an der Grundstücksentwässerungsanlage 
und am Hausanschluss werden von Bediensteten und Beauf-
tragten der INKB überprüft und abgenommen. 2 § 11 gilt entspre-
chend.

(9)  1 Unbeschadet der Abs. 1 bis 8 sind die INKB befugt, die Grund-
stücksentwässerungsanlagen jederzeit zu überprüfen, Abwasser-
proben zu entnehmen sowie Messungen und Untersuchungen 
durchzuführen. 2 Dasselbe gilt für die Grundstücksanschlüsse 
und Messschächte, wenn sie die INKB nicht selbst unterhält. 3 Die 
INKB können jederzeit verlangen, dass die vom Grundstücksei-
gentümer zu unterhaltenden Anlagen in einen Zustand gebracht 
werden, der Störungen anderer Einleiter, Beeinträchtigungen 
der Entwässerungseinrichtung und Gewässerverunreinigungen 
ausschließt. 4 Führen die INKB aufgrund der Sätze 1 oder 2 eine 
Überprüfung der Grundstücksentwässerungsanlagen, der Mess-
schächte oder der vom Grundstückseigentümer zu unterhalten-
den Grundstücksanschlüsse auf Mängelfreiheit durch, beginnt 
die Frist nach Abs. 1 Satz 1 mit Abschluss der Prüfung durch die 
INKB neu zu laufen.

(10)  Die Verpflichtungen nach den Absätzen 1 bis 9 gelten auch für 
den Benutzer des Grundstücks.

§ 13 
Stilllegung von Entwässerungsanlagen auf dem Grundstück

1 Sobald ein Grundstück an die Entwässerungseinrichtung ange-
schlossen ist, sind nicht der Ableitung zur Entwässerungseinrich-
tung dienende Grundstücksentwässerungsanlagen sowie dazugehö-
rige Abwasserbehandlungsanlagen (z.B. auch in dem Umfang außer 
Betrieb zu setzen, in dem das Grundstück über die Entwässerungs-
einrichtung entsorgt wird. 2 § 9 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt.

§ 14 
Einleiten in die Kanäle

(1)  1 In Schmutzwasserkanäle darf nur Schmutzwasser, in Regenwas-
serkanäle nur Niederschlagswasser eingeleitet werden. 2 In Misch-
wasserkanäle darf sowohl Schmutz- als auch Niederschlagswas-
ser eingeleitet werden.

(2)  1 Die Einleitung des bei Freiluftveranstaltungen anfallenden Ab-
wassers ist genehmigungspflichtig. 2 Bei Anfall von fetthalti-
gem Abwasser wird die Genehmigung nur erteilt, wenn entspre-
chende Fettabscheidevorrichtungen vorgeschaltet werden. 3 Das 
Gleiche gilt bei Einleitung von Abwasser aus mobilen Einrich-
tungen. 4 Die Genehmigung kann widerruflich, befristet, unter 
Bedingungen und unter Auflagen erteilt werden.

(3)  Den Zeitpunkt, von dem ab in die Kanäle eingeleitet werden darf, 
bestimmen die INKB.

§ 15 
Verbot des Einleitens, Einleitungsbedingungen

(1)  In die Entwässerungseinrichtung dürfen Stoffe nicht eingeleitet 
oder eingebracht werden, die
–  die dort beschäftigten Personen gefährden oder deren Gesund-

heit beeinträchtigen,
–  die Entwässerungseinrichtung oder die angeschlossenen 

Grundstücke gefährden oder beschädigen,
–  den Betrieb der Entwässerungseinrichtung erschweren, behin-

dern oder beeinträchtigen,
–  die landwirtschaftliche oder gärtnerische Verwertung des Klär-

schlamms erschweren oder verhindern oder
–  sich sonst schädlich auf die Umwelt, insbesondere die Gewäs-

ser, auswirken.

(2) 1 Dieses Verbot gilt insbesondere für
1. feuergefährliche oder zerknallfähige Stoffe wie Benzin oder Öl,
2. infektiöse Stoffe, Medikamente,
3. radioaktive Stoffe,
4. Farbstoffe, soweit sie zu einer deutlichen Verfärbung des Ab-
wassers in der Sammelkläranlage oder des Gewässers führen, Lö-
semittel,
5. Abwasser oder andere Stoffe, die schädliche Ausdünstungen, 
Gase oder Dämpfe verbreiten können,
6. Grund-, Sicker- und Quellwasser,
7. feste Stoffe, auch in zerkleinerter Form, wie Schutt, Asche, 
Sand, Kies, Faserstoffe, Zement, Kunstharze, Teer, Pappe, Dung, 
Küchenabfälle, Schlachtabfälle, Treber, Hefe, flüssige Stoffe, die 
erhärten,
8. Räumgut aus Leichtstoff- und Fettabscheidern, Jauche, Gülle, 
Abwasser aus Dunggruben und Tierhaltungen, Silagegärsaft, 
Blut aus Schlächtereien, Molke,
9. Absetzgut, Räumgut, Schlämme oder Suspensionen aus Ab-
wasserbehandlungsanlagen und Abortgruben unbeschadet ge-
meindlicher Regelungen zur Beseitigung der Fäkalschlämme,
10. Stoffe oder Stoffgruppen, die wegen der Besorgnis einer Gif-
tigkeit, Langlebigkeit, Anreicherungsfähigkeit oder einer krebs-
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erzeugenden, fruchtschädigenden oder erbgutverändernden 
Wirkung als gefährlich zu bewerten sind wie Schwermetalle, Cy-
anide, halogenierte Kohlenwasserstoffe, Polycyclische Aroma-
ten, Phenole, polychlorierte Dibenzodioxine und polychlorierte 
Dibenzofurane, perfluorierte Chemikalien, perfluorierte Tenside 
(PFC/PFT), PAK (polycylische aromatische Kohlenwasserstoffe), 
Umweltchemikalien mit hormoneller Wirkung.
2 Ausgenommen sind

a) unvermeidbare Spuren solcher Stoffe im Abwasser in der Art 
und in der Menge, wie sie auch im Abwasser aus Haushaltungen 
üblicherweise anzutreffen sind;

b) Stoffe, die nicht vermieden oder in einer Vorbehandlungsan-
lage zurückgehalten werden können und deren Einleitung die 
INKB in den Einleitungsbedingungen nach Abs. 3 oder 4 zuge-
lassen hat;

c) Stoffe, die aufgrund einer Genehmigung nach § 58 des Wasser-
haushaltsgesetzes eingeleitet werden dürfen.

11.  3 Abwasser aus Industrie- und Gewerbebetrieben,
–  von dem zu erwarten ist, dass es auch nach der Behandlung in 

der Sammelkläranlage nicht den Mindestanforderungen nach 
§ 57 des Wasserhaushaltsgesetzes entsprechen wird,

–  das wärmer als +35 C ist,
–  das einen pH-Wert von unter 6,5 oder über 9,5 aufweist,
–  das aufschwimmende Öle und Fette enthält,
–  das als Kühlwasser benutzt worden ist,
–  das höhere Konzentrationen an absetzbaren Stoffen, oder an-

organischen oder organischen Stoffen wie nachstehend aufge-
führt, aufweist.

Parameter  Verfahren Grenzwert 

Allgemeine Temperatur    35 (°C)
pH-Wert   6,5 - 10

Absetzbare Stoffe nach 0,5 h  
Absetzzeit im Imhofftrichter   10 ml/l

Anorganische Stoffe  
(gelöst und ungelöst)

Antimon (Sb) DIN 38406-E 22 0,5 mg/l
Arsen (As) DIN 38405-D18 0,5 mg/l
Barium (Ba) DIN 38406-E 22 5 mg/l
Blei (Pb) DIN 38406-E 6 1 mg/l
Cadmium (Cd) DIN 38406-E 19 0,5 mg/l
Chrom gesamt (Cr) DIN 38406-E 10 1 mg/l
Chrom VI (Cr VI) DIN 38405-D 24 0,2 mg/l
Cobalt (Co) DIN 38406-E 24 2 mg/l
Kupfer (Cu) DIN 38406-E 7 1 mg/l
Nickel (Ni) DIN 38406-E 14 1 mg/l
Phosphor gesamt  (Pges) DIN EN 1189 25 mg/l
Quecksilber (Hg) DIN 38406-E 12 0,05 mg/l
Selen (Se) DIN 38406-D 23 2 mg/l
Silber (Ag) DIN 38406-E 18 1 mg/l
Zink (Zn) DIN 38406-E 8 2 mg/l
Zinn (Sn) DIN 38406-E 22 2 mg/l

Anorganische Stoffe (gelöst)
Ammonium und Ammoniak  
berech. als N (NH4-N) DIN 38406-E5 100 mg/l
Chlor, freies (Cl2) DIN 38408-G 4-1 0,5 mg/l
Chlor gesamt (Cl2) DIN 38408-G 4-1 0,5 mg/l
Cyanid, leicht freisetzb.  (CN) DIN 38405-D 13-2 1 mg/l
Cyanid gesamt (CN) DIN 38405-D 13-1 20 mg/l

Parameter  Verfahren Grenzwert 
Fluorid (F) DIN 38405-D 4-1 50 mg/l
Merkaptan-Schwefel   20 mg/l
Nitrit - Stickstoff (NO2-N) DIN 38405-D 10 10 mg/l
Sulfat (SO4

2) DIN 38405-D 19 400 mg/l
Sulfid leicht freisetzbar (S2) DIN 38405-D 26 1 mg/l

Organische Stoffe
Schwerflüchtige lilophile Stoffe   DIN 38409-H 17 250 mg/l 
(u.a. verseifbare Öle und Fette)  
gesamt (am Ablauf der  
Abwasservorbehandlungsanlage)
Wasserdampfflüchtige Phenole   DIN 38409-H 16-2 5 mg/l 
(Phenol - Index als C6H9OH)
Mineralöl-Kohlenwasserstoff   DIN 38409-H 18 20 mg/l 
(am Ablauf der Abwasser- 
vorbehandlungsanlage)
Leichtflüchtige, halogenierte   DIN 38407-F 5 0,5 mg/l 
Kohlenwasserstoffe (LHKW)
Adsorbierbare organisch   DIN 38409-H 14 1 mg/l 
gebundene Halogene (AOX)
Polychlorierte Biphenyle (PCB)   GC - ECD 0,001 mg/l
BTX - Aromaten   DIN 38407-F 9 1 mg/l 
(Summe von Benzol,  
Toluol und Xylolen)

gleichwertige Mess- und Analyseverfahren können zugelassen werden;

12.  nicht neutralisiertes Kondensat aus ölbefeuerten Brennwert-
Heizkesseln,

13.  nicht neutralisiertes Kondensat aus gasbefeuerten Brennwert-
Heizkesseln mit einer Nennwertleistung über 200 kW.
4 Grenzwerte für nicht in der Aufstellung unter Absatz 2 Ziffer 11 
enthaltene Inhaltstoffe können bei Bedarf im Einzelfall festge-
legt werden. 5 Eine Verdünnung des Abwassers zur Einhaltung 
von Grenzwerten ist unzulässig.
6 Bei Einleitungen im Sinne des § 16 Abs. 1 BGS/EWS ist ein 
CSB/BSB5-Verhältnis von größer gleich 3:1 einzuhalten (Er-
klärung: BSB5=biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen, 
CSB=chemischer Sauerstoffbedarf).

(3)  Die Einleitungsbedingungen nach Absatz 2 Nr. 10 Buchstabe b 
werden gegenüber den einzelnen Anschlusspflichtigen oder im 
Rahmen einer Sondervereinbarung festgelegt.

(4)  Über Absatz 3 hinaus können die INKB in Einleitungsbedin-
gungen auch die Einleitung von Abwasser besonderer Art und 
Menge ausschließen oder von besonderen Voraussetzungen ab-
hängig machen, soweit dies zum Schutz des Betriebspersonals, 
der Entwässerungseinrichtung oder zur Erfüllung der für den Be-
trieb der Entwässerungseinrichtung geltenden Vorschriften, ins-
besondere der Bedingungen und Auflagen des den INKB erteilten 
wasserrechtlichen Bescheids erforderlich ist.

(5)  1 Die INKB können die Einleitungsbedingungen nach den Absät-
zen 3 und 4 neu festlegen, wenn die Einleitung von Abwasser in 

die Entwässerungseinrichtung nicht nur vorübergehend nach 
Art oder Menge wesentlich geändert wird oder wenn sich die für 
den Betrieb der Entwässerungseinrichtung geltenden Gesetze 
oder Bescheide ändern. 2 Die INKB können Fristen festlegen, in-
nerhalb derer die zur Erfüllung der geänderten Anforderungen 
notwendigen Maßnahmen durchgeführt werden müssen.

(6)  1 Die INKB können die Einleitung von Stoffen im Sinne der Ab-
sätze 1 und 2, erforderlichenfalls nach Anhörung der für den Ge-
wässerschutz zuständigen Sachverständigen, zulassen, wenn der 
Verpflichtete Vorkehrungen trifft, durch die die Stoffe ihre ge-
fährdende oder schädigende Wirkung verlieren oder der Betrieb 
der Entwässerungseinrichtung nicht erschwert wird. 2 In diesem 
Fall hat er den INKB eine Beschreibung mit Plänen in doppelter 
Fertigung vorzulegen. 

(7)  Leitet der Grundstückseigentümer Kondensat aus ölbefeuer-
ten Brennwert-Heizkesseln oder aus gasbefeuerten Brennwert-
Heizkesseln mit einer Nennwertleistung über 200 kW in die 
Entwässerungseinrichtung ein, ist er verpflichtet, das Konden-
sat zu neutralisieren und den INKB über die Funktionsfähigkeit 
der Neutralisationsanlage jährlich eine Bescheinigung eines Be-
triebes nach § 2 Abs. 1 Satz 2 Schornsteinfeger-Handwerksgesetz 
oder eines geeigneten Fachbetriebs vorzulegen.

(8)  Besondere Vereinbarungen zwischen den INKB und einem Ver-
pflichteten, die das Einleiten von Stoffen im Sinne des Absatzes 
1 durch entsprechende Vorkehrungen an der Entwässerungsein-
richtung ermöglichen, bleiben vorbehalten.

(9)  1 Wenn gefährliche oder schädliche Stoffe im Sinne der Absätze 1 
und 2 in eine Grundstücksentwässerungsanlage oder in die Entwäs-
serungseinrichtung gelangen, ist dies der Betriebsleitung der Zent-
ralkläranlage Ingolstadt und den INKB sofort anzuzeigen. 2 Melde-
pflichten nach anderen Vorschriften bleiben davon unberührt.

(10)  Die INKB können auf Antrag vorübergehende Einleitungen 
von Grundwasser zum Zwecke einer Grundwasserabsenkung 
bei Baumaßnahmen oder bei Grundwassersanierungsmaßnah-
men zulassen.

§ 16 
Abscheider

1 Sofern mit dem Abwasser Leichtflüssigkeiten (z. B. Benzin, Öle oder 
Fette) mitabgeschwemmt werden können, ist das Abwasser über in 
die Grundstücksentwässerungsanlage eingebaute Leichtflüssigkeits- 
bzw. Fettabscheider abzuleiten. 2 Die Abscheider sind nach den all-
gemein anerkannten Regeln der Technik zu errichten, zu betreiben 
und regelmäßig zu warten. 3 Die INKB können den Nachweis der ord-
nungsgemäßen Eigenkontrolle, Wartung, Entleerung und General-
inspektion verlangen. 4 Das Abscheidegut ist schadlos zu entsorgen.

§ 17 
Untersuchung des Abwassers

(1)  1 Die INKB können über die Art und Menge des eingeleiteten oder 
einzuleitenden Abwassers Aufschluss verlangen. 2 Bevor erstma-
lig Abwasser eingeleitet oder wenn Art oder Menge des eingelei-
teten Abwassers geändert werden, ist den INKB auf Verlangen 
nachzuweisen, dass das Abwasser keine Stoffe enthält, die unter 
das Verbot des § 15 fallen.

(2)  1 Die INKB können eingeleitetes Abwasser jederzeit, auch perio-
disch auf Kosten des Grundstückseigentümers oder Nutzers un-
tersuchen lassen. 2 Auf die Überwachung wird in der Regel ver-
zichtet, soweit für die Einleitung in die Sammelkanalisation eine 
wasserrechtliche Genehmigung der Kreisverwaltungsbehörde 
vorliegt, die dafür vorgeschriebenen Untersuchungen aus der 
Eigen- oder Selbstüberwachung ordnungsgemäß durchgeführt 
und die Ergebnisse den INKB vorgelegt werden. 3 Die INKB kön-
nen verlangen, dass die nach § 12 Absatz 4 eingebauten Überwa-
chungseinrichtungen ordnungsgemäß betrieben und die Mess-
ergebnisse vorgelegt werden.

§ 18 
Haftung

(1)  1 Die INKB haften unbeschadet Abs. 2 nicht für Schäden, die auf 
solchen Betriebsstörungen beruhen, die sich auch bei ordnungs-
gemäßer Planung, Ausführung und Unterhaltung der Entwäs-
serungseinrichtung nicht vermeiden lassen. 2 Satz 1 gilt insbe-
sondere auch für Schäden, die durch Rückstau hervorgerufen 
werden.

(2)  Die INKB haften für Schäden, die sich aus der Benutzung der Ent-
wässerungseinrichtung ergeben, nur dann, wenn einer Person, 
deren sich die INKB zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen bedient, 
Vorsatz oder Fahrlässigkeit zur Last fällt.

(3)  Der Grundstückseigentümer und der Benutzer haben für die ord-
nungsgemäße Benutzung der Entwässerungseinrichtung ein-
schließlich des Grundstücksanschlusses zu sorgen.

(4)  1 Wer den Vorschriften dieser Satzung oder einer Sonderverein-
barung zuwiderhandelt, haftet den INKB für alle ihr dadurch 
entstehenden Schäden und Nachteile. 2 Dasselbe gilt für Schä-
den und Nachteile, die durch den mangelhaften Zustand der 
Grundstücksentwässerungsanlage oder des Grundstücksan-
schlusses verursacht werden, soweit dieser nach § 8 vom Grund-
stückseigentümer herzustellen, zu verbessern, zu erneuern, zu 
ändern und zu unterhalten sowie stillzulegen und zu beseitigen 
ist. 3 Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner.

§ 19 
Grundstücksbenutzung

(1)  1 Der Grundstückseigentümer hat das Anbringen und Verlegen 
von Leitungen einschließlich Zubehör zur Ableitung von Abwas-
ser über sein im Entsorgungsgebiet liegendes Grundstück sowie 
sonstige Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen, wenn und 
soweit diese Maßnahmen für die örtliche Abwasserbeseitigung 
erforderlich sind. 2 Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, die an 
die Entwässerungseinrichtung angeschlossen oder anzuschließen 
sind, die vom Eigentümer im wirtschaftlichen Zusammenhang 
mit einem angeschlossenen oder zum Anschluss vorgesehenen 
Grundstück genutzt werden oder für die Möglichkeit der örtlichen 
Abwasserbeseitigung sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. 3 Die Ver-
pflichtung entfällt, soweit die Inanspruchnahme der Grundstücke 
den Eigentümer in unzumutbarer Weise belasten würde.

(2)  Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art und Umfang 
der beabsichtigten Inanspruchnahme seines Grundstücks zu be-
nachrichtigen.

(3)  1 Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Anlagen 
verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr 
zumutbar sind. 2 Die Kosten der Verlegung haben die INKB zu tra-
gen, soweit die Einrichtung nicht ausschließlich der Entsorgung 
des Grundstücks dient.

(4)  Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und 
Verkehrsflächen sowie für Grundstücke, die durch Planfeststel-
lungen für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und Ver-
kehrsflächen bestimmt sind.

§ 19 a 
Betretungsrecht

(1)  1 Der Grundstückseigentümer und der Benutzer des Grundstücks 
haben zu dulden, dass zur Überwachung ihrer satzungsmäßi-

gen und gesetzlichen Pflichten die mit dem Vollzug dieser Sat-
zung beauftragten Personen der INKB zu angemessener Tageszeit 
Grundstücke, Gebäude, Anlagen, Einrichtungen, Wohnungen 
und Wohnräume im erforderlichen Umfang betreten; auf Ver-
langen haben sich diese Personen auszuweisen. 2 Ihnen ist unge-
hindert Zugang zu allen Anlagenteilen zu gewähren und sind die 
notwendigen Auskünfte zu erteilen. 3 Der Grundstückseigentü-
mer und der Benutzer des Grundstücks werden nach Möglich-
keit vorher verständigt; das gilt nicht für Probenahmen und Ab-
wassermessungen.

(2)  Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Betretungs- und 
Überwachungsrechte bleiben unberührt.

§ 20 
Ordnungswidrigkeiten

(1)  Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung kann mit Geld-
buße belegt werden, wer vorsätzlich

1. entgegen § 4 Abs. 4 ein Grundstück ohne vorherige Genehmi-
gung an die Entwässerungseinrichtung anschließt, 

2. eine der in § 10 Abs. 1, § 11 Abs. 1, Abs. 4 Sätze  1 und  3, § 12 
Abs. 1 Sätze 2 und 4 und § 12 Abs. 3 bis 7, § 15 Abs. 6, 7 und 9, § 
16 Satz 3, § 17 Abs. 1 Satz 2 und § 17 Abs. 2 Sätze 2 und 3 sowie § 
19a Abs. 1 Satz 2 festgelegten oder hierauf gestützten Anzeige-, 
Melde-, Auskunfts-, Nachweis- ,Vorlage- oder Duldungspflich-
ten verletzt,

3. entgegen § 10 Abs. 2 vor Genehmigung durch die INKB Ent-
wässerungseinrichtungen herstellt oder ändert,

4. unvollständige oder unrichtige Angaben über nichthäusliche 
Abwässer nach § 10 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 und § 17 Abs. 1 macht,

5. entgegen § 11 Abs. 3 Satz 1, § 12 Abs. 1 Satz 1 eine unrichtige 
Bestätigung ausstellt oder entgegen § 11 Abs. 4 Satz 1, § 12 Abs. 
1 Satz 2 vorlegt,

6. entgegen § 11 Abs. 3, Abs. 4 Sätze 1 und 3 vor Prüfung der 
Grundstücksentwässerungsanlage durch einen fachlich geeigne-
ten Unternehmer oder vor Vorlage von dessen Bestätigung oder 
vor Prüfung durch die INKB die Leitungen verdeckt oder einer 
Untersagung der INKB nach § 11 Abs. 4 Satz 2 zuwiderhandelt,

7. entgegen § 12 Abs. 1 Satz 1 die Grundstücksentwässerungs-
anlagen nicht innerhalb der vorgegebenen Fristen überprüfen 
lässt,

8. trotz Aufforderung durch die INKB innerhalb der gesetzten 
Frist der Pflicht zur Überprüfung und Instandsetzung der Grund-
stücksentwässerungsanlage nach § 12 Abs. 1 und 9 nicht nach-
kommt,

9. dem Gebot der getrennten Einleitung von Schmutz- und Nie-
derschlagswasser nach § 14 Abs. 1 Satz 1 oder Anordnungen der 
Stadt nach § 14 Abs. 3 zuwiderhandelt,

10. entgegen § 14 Abs. 2 ohne Genehmigung Abwasser aus Frei-
luftveranstaltungen in die öffentliche Entwässerungsanlage ein-
leitet,

11. entgegen den Vorschriften der §§ 14 und 15 Abwasser oder 
sonstige Stoffe in die Entwässerungseinrichtung einleitet oder 
einbringt,

12. entgegen § 19a Abs. 1 Satz 2 den mit dem Vollzug dieser Sat-
zung beauftragten Personen der INKB nicht ungehindert Zugang 
zu allen Anlagenteilen gewährt.

(2)  Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Ordnungswidrig-
keitentatbestände bleiben unberührt.

§ 21 
Anordnungen für den Einzelfall; Zwangsmittel

(1)  Die INKB können zur Erfüllung der nach dieser Satzung beste-
henden Verpflichtungen Anordnungen für den Einzelfall erlas-
sen.

(2)  Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen 
Handlungen, eines Duldens oder Unterlassens gelten die Vor-
schriften des bayerischen Verwaltungszustellungs- und Vollstre-
ckungsgesetzes.

§ 22 
Übergangsregelung und Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am 01. Oktober 2013 in Kraft.
(2)  1 Anlagen im Sinn des § 12 Abs. 1 Halbsatz 1, die zum 01. Oktober 

2013 bereits bestehen und bei denen nicht nachgewiesen wird, 
dass sie in den letzten 15 Jahren vor Inkrafttreten der Satzung 
nach den zur Zeit der Prüfung geltenden Rechtsvorschriften ge-
prüft wurden, sind spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten der 
Satzung zu prüfen. 2 Für nach § 12 Abs. 2 zu überwachende Klein-
kläranlagen, die bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits beste-
hen, gilt Art. 60 Abs. 4 BayWG.

(3)  Die Satzung für die öffentliche Entwässerungseinrichtung der 
Ingolstädter Kommunalbetriebe, Kommunalunternehmen (KU) 
der Stadt Ingolstadt (IN-KB) in der Stadt Ingolstadt (Entwässe-
rungssatzung – EWS-) 25. Februar 2011 (AM Nr. 10 vom 09. März 
2011) tritt mit Inkrafttreten dieser Satzung außer Kraft.

Ingolstadt, 26. August 2013 Dr. Thomas Schwaiger 
Ingolstädter Kommunalbetriebe AöR Vorstand

Öffentliche Ausschreibung nach VOL/A
Stadt Ingolstadt, Jobcenter

Stadt Ingolstadt, Hoch- und Tiefbaureferat, Spitalstr. 3, 85049 Ingol-
stadt, Tel. (0841) 305-2446, Fax (0841) 305-2447, E-Mail: vergabe@
ingolstadt.de
Nähere Auskünfte zur Ausschreibung über die Vergabeplattform 
www.ava-online.de
Abgabetermin 19.09.2013 Vergabe-Nr. JC-002-2013
Art des Auftrags:  Arbeitsmarktdienstleistung  

Aktivierungshilfen für Jüngere
Ausführungsort: Ingolstadt

Ingolstadt, den 23.08.2013 Stadt Ingolstadt

Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A
Stadt Ingolstadt, Amt für Informations- und Datenverarbeitung, 
Dollstr. 3, 85049 Ingolstadt, Tel. (0841) 305-1183, Fax. (0841) 305-
491183, E-Mail: daniel.schwarzbeck@ingolstadt.de
Nähere Auskünfte zur Ausschreibung über die Vergabeplattform 
www.ava-online.de
Einreichungstermin: 20.09.2013 24 Uhr

Art des Auftrags:  DV Beschaffungen 2013   
600x Microsoft Office 2010 Standard-Lizenzen - 
ohne Software Assurance

Ausführungsort: Ingolstadt

Ingolstadt, den 23.08.2013 Stadt Ingolstadt 


